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Werte Einwohnerinnen und Einwohner,
normalerweise ist die Kirmes einer der 
Höhepunkte im Veranstaltungskalender 
unserer Gemeinde. Bedingt durch die 
SARS-CoV-2 Pandemie gab es leider in 
diesem Jahr nur eine abgewandelte Form. 
Kein Kirmesbaum hat von weither gezeigt, 
dass Kirmes ist, keine Tanzveranstaltung 
fand auf dem Saal der Gaststätte „Zur 
fröhlichen Einkehr“ statt. Ein traditionel-
ler Bestandteil jeder Kirmes konnte unter 
strengen Auflagen aber zum Glück stattfin-
den. Am 03. Oktober zog die Kirmesgesell-
schaft von Haus zu Haus und brachte den 
Ritschenhäusern die Kirmes direkt vor die 
Haustür. Die althergebrachten Ständchen 
sorgen für etwas Normalität in diesen ver-
rückten Zeiten. Ich möchte mich nochmals 
bei allen Bewohnern unseres Ortes und 
bei der Kirmesgesellschaft für die außer-
ordentliche Disziplin bedanken. Sicherlich 
ist es vielen schwergefallen, nicht wie in 
jedem Jahr die Kapelle und die Kirmes-
gesellschaft mit einem Frühstück, etwas 
Deftigem, Kuchen oder einem Getränk 
(alkoholisch oder nicht) zu versorgen. Ich 
hoffe, dass wir im nächsten Jahr wieder 
Kirmes wie in den letzten Jahrzehnten fei-
ern können. Dann sicherlich mit den vielen 
anderen Traditionen, die das Fest zu dem 
machen, was es für viele Leute so beson-
ders macht. 
Doch nicht nur die Kirmes gehört zum 
Herbst wie das bunte Laub an den Bäu-
men. Nach erfolgreicher Ernte wird, wie es 
der Brauch ist, Anfang Oktober Erntedank 
zur Ehre Gottes in der Kirche gefeiert. Vie-

le Bürgerinnen und Bürger brachten Ernte-
gaben oder spendeten Geld. Wie auch in 
den letzten Jahren waren die Gaben für die 
Tafel in Meiningen bestimmt. Vielen Dank 
an alle, die sich daran beteiligt haben. 
Danke sagen möchte ich auch Sören Opitz, 
der als Wegewart im Oktober die erste ge-
führte Wanderung rund um den Eichelberg 
leitete. Ich denke, dass es nicht die letzte 
Wanderung dieser Art war. Beim nächsten 
Mal würde ich mir noch mehr Teilnehmer 
wünschen, denn der neue Wanderweg 
führt durch herrliche Natur und bietet weite 
Ausblicke. 
Leider sind die Infektionszahlen mit Covid 
19 in den letzten Wochen gestiegen. Mit 
einem Wert von weit über 100 Infizierten 
in einer Woche galt der Landkreis Schmal-
kalden-Meiningen schnell als Risikogebiet. 
Daher wurde am 23.10.2020 durch das 
Landratsamt eine Allgemeinverfügung zur 
Begrenzung der Teilnehmerzahl an nichtöf-
fentlichen Veranstaltungen sowie privaten 
und familiären Feierlichkeiten als regiona-
le Anpassung an das aktuelle SARS-CoV-
2-Infektionsgeschehen im Landkreisgebiet 
erlassen. Hier wurden bereits die Zahlen 
auf maximal 25 Personen in geschlos-
sen Räumen und 50 Personen im Freien 
für nichtöffentliche Veranstaltungen fest-
gesetzt. Diese Allgemeinverfügung gilt 
nun bis auf Widerruf. Als Maßnahme aus 
dem Zusammentreffen der Ministerprä-
sidenten*innen mit der Bundesregierung 
wurde zusätzlich zur bereits bestehenden 
„SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Grundver-
ordnung“ die „Thüringer Verordnung über 
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Stellenausschreibung Stellenausschreibung 

03.11.20 Bürgersprechstunde 17.30-18.30
 Gemeinderatsitzung 19.00
04.11.20 Konfirmandenunterricht** 17.00
06.11.20 Abholung Hausmüll
07.11.20 Grünschnittplatz 09.30-11.00
10.11.20 Bürgersprechstunde 17.30-18.30 
12.11.20  Abholung Gelber Sack
 Kinderstunde / Kirche** 17.00
17.11.20 Bürgersprechstunde 17.30-18.30
20.11.20 Abholung Hausmüll

24.11.20 Bürgersprechstunde 17.30-18.30
04.11.20 Konfirmandenunterricht** 17.00
26.11.20 Abholung Blaue Tonne
 Kinderstunde / Kirche** 17.00
27.11.20 Abholung Gelber Sack
01.12.20 Bürgersprechstunde 17.30-18.30
04.12.20 Abholung Hausmüll

Termine          Termine          

Sie arbeiten gern mit Kindern und wollen 
ihr Wissen zu ihren Hobbys an Kinder wei-
tergeben? Dann melden Sie sich bei uns 
und erweitern mit ihrem Angebot unsere 
außerschulischen Aktivitäten.
Wir suchen engagierte Mitarbeiterinnen 
oder Mitarbeiter, egal ob im handwerkli-

außerordentliche Sondermaßnahmen zur 
Eindämmung einer sprunghaften Aus-
breitung des Coronavirus SARS-CoV-2“ 
erlassen, die bis zum 30.11. befristet ist. 
Wichtigste Eckpunkte dieser Verordnung 
sind folgende:
Jede Person ist angehalten, die physisch-
sozialen Kontakte zu anderen Personen 
außer zu den Angehörigen des eigenen 
Haushalts und Personen, für die Sorge- 
und Umgangsrecht besteht, auf ein nöti-
ges Minimum zu reduzieren. Außerdem ist 
der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur al-
leine, mit Angehörigen des eigenen Haus-
halts und eines weiteren Haushalts, jedoch 
nicht mit mehr als 10 Personen gestattet.
Geschlossen sind: Theater, Kinos, Mes-
sen, Freizeitparks, Spielhallen, Fitness-
studios (ausgenommen zur Rehabilitation) 
Schwimmbäder, touristische Übernachtun-
gen, Bars, Restaurants, Diskotheken und 
der Amateursport
Geöffnet bleiben: Spielplätze, Einzelhan-
del, Zoos, Beratungsangebote, Kinder und 
Jugendtreffs, Werkstätten für Menschen 
mit Behinderung, therapeutische Einrich-
tungen und körpernahe Dienstleistungen 

(z.B. Friseur, Tattoo-, Kosmetik- und Na-
gelstudio, Fußpflege) sowie Bildungsein-
richtungen
Für die Gemeinde Ritschenhausen bedeu-
tet dies, dass ab sofort wieder alle öffent-
lichen Gebäude geschlossen werden und 
der Trainingsbetrieb im sportlichen Bereich 
eingestellt werden muss. Bereits verfügt 
habe ich die Niederlegung des Ausbil-
dungsbetriebs der Feuerwehr Ritschen-
hausen. Als Bestandteil der Gefahrenab-
wehr muss diese mit allen Mitteln gesund 
und einsatzbereit bleiben. 
Auch wenn manche dieser Regelungen 
für Sie vielleicht nicht sinnvoll erscheinen 
oder Sie deren Wirksamkeit anzweifeln: 
Bitte versuchen Sie trotzdem, die Umset-
zung der Maßnahmen zum Wohle aller! 
Nur zusammen können wir eine weitere 
Ausbreitung verhindern. Je schneller die 
Infektionszahlen sinken, um so schneller 
können wir zurück zur Normalität. 
Zur Information: Am 7.11. öffnet der Grün-
schnittplatz zum letzten Mal in diesem 
Jahr.
Bleiben sie gesund! 
Ihr Felix Jacob Winkel

chen, künstlerischen, pädagogischen oder 
sportlichen Bereich.
Bewerbungen bitte bis zum 30.11.2020 an 
 Regelschule „Im Werratal“
 98617 Obermaßfeld
 Kapellenstraße 16
 Tel. 036949/21321

 Alle Angaben ohne Gewähr! Bürgersprechstunde nach Anmeldung  Alle Angaben ohne Gewähr! Bürgersprechstunde nach Anmeldung 
** Bitte die zum Zeitpunkt gelten Infektionsschutzregeln beachten** Bitte die zum Zeitpunkt gelten Infektionsschutzregeln beachten
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Stellenausschreibung Stellenausschreibung 
Bei der Verwaltungsgemeinschaft „Dolmar-Salzbrü-
cke“ mit dem Amtssitz in 98547 Schwarza ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens zum 1. Janu-
ar 2021, die Stelle als Sachbearbeiter „Bau- und 
Liegenschaftsverwaltung“ (m/w/d) unbefristet neu 
zu besetzen. 
Die regelmäßige durchschnittliche Wochenarbeits-
zeit richtet sich nach den tarifvertraglichen Bestim-
mungen des TVöD und beträgt zunächst 36 Stunden 
(= 0,90 VbE).
Das Aufgabengebiet umfasst derzeit im Wesentli-
chen folgende Bereiche:
• Verwaltung der unbebauten Grundstücke, 

Pacht- und Nutzungsverträge ; Vertragsvorbe-
reitung, Vertragsänderung; Kündigung sowie 
Durchführung der Haupt- und Veränderungs-
veranlagungen

• Verwaltung und Durchführung der Betriebs-, 
Neben- und Heizkostenabrechnungen für die 
gemeindlichen Mietwohnungen und sonstigen 
Gebäude.

• Vorbereitung und Bearbeitung der erforderli-
chen Wohnungsmietverträge und Bearbeitung 
aller Mietangelegenheiten

• Verwaltung und Bearbeitung aller Sachversi-
cherungsangelegenheiten, Vermögensschä-
den, Kfz-Versicherungen etc. inkl. Schadenbe-
arbeitung

• Verwaltung und Bearbeitung der Steuerangele-
genheiten für die gemeindlichen Fahrzeuge

• Abrechnung der Straßenbeleuchtungskosten 
(Verbrauch)

• Haushaltsüberwachung der bewirtschafteten 
Haushaltsstellen und Mittelanmeldungen für die 
Haushaltsplanungen

• Mitarbeit bei der Einführung und Pflege von 
elektronischen Vergabeverfahren

• Mitarbeit in der allgemeinen Bau- und Ord-
nungsverwaltung

• Übernahme des Protokoll- und Sitzungsdiens-
tes für eine Mitgliedsgemeinde und Wahrneh-

mung diesbezüglicher Vertretungsaufgaben 
• Projektaufträge für die Fachbereichs- bzw. Be-

hördenleitung

Für dieses Aufgabengebiet benötigen wir eine Per-
sönlichkeit mit folgenden Qualifikationen: bevorzugt 
eine abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungs-
fachangestellte/r (FL I) oder eine abgeschlossene 
vergleichbare Ausbildung in einer anerkannten ver-
waltungsbezogenen Fachrichtung mit einer Ausbil-
dungsdauer von mindestens 3 Jahren. Mehrjährige 
Berufserfahrung in einer öffentlichen Verwaltung 
ist erwünscht ebenso Kenntnisse im kommunalen 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen.

Wir bieten Ihnen:    eine unbefristete Beschäftigung 
im öffentlichen Dienst; ein interessantes, abwechs-
lungsreiches, eigenverantwortliches und anspruchs-
volles Aufgabengebiet in einem bürgernahen und 
motivierten Verwaltungsteam; gleitende Arbeitszeit 
und die üblichen Sozialleistungen des öffentlichen 
Dienstes, z.B. Jährliches Leistungsentgelt als zu-
sätzlicher leistungsbezogener Bestandteil zum Ge-
halt und Jahressonderzahlung nach TVöD; leistungs-
gerechte Bezahlung nach den Bestimmungen des 
TVöD je nach Qualifikation und bisheriger Tätigkeit; 
umfangreiche Angebote zur Fort- und Weiterbildung
 
Personen mit Schwerbehinderung werden bei glei-
cher Eignung und Befähigung vorrangig berücksich-
tigt. Bitte weisen Sie uns in Ihrer Bewerbung auf eine 
eventuelle Schwerbehinderung bzw. Gleichstellung 
hin und fügen Sie entsprechende Nachweise bei.
Wenn Sie Freude am Umgang mit Menschen haben 
und Wert auf ein vielseitiges, interessantes Arbeits-
feld in einem motivierten Team legen, senden Sie 
bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit 
Zeugnissen, Lichtbild etc. an die
 Verwaltungsgemeinschaft „Dolmar-Salzbrücke“

-Personalverwaltung-
Zella-Meininger-Str. 6, 98547 Schwarza


